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BESCHLUSSVORLAGE 
132/2025 

 

Federführung: Bauamt Datum: 10.11.2025 
Bearbeiter: Maike Jakob EAPL: 6024 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Bau- und Umweltausschuss 18.11.2025 öffentlich 

 
 

Errichtung eines Wohnhauses mit Carport 
Fl.Nr. 7000/31, Kolpingstraße 10, Niedernberg 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Niedernberg erteilt zum o. g. Bauvorhaben und 
den damit verbundenen Anträgen auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans 
bzgl. 
 

− überbaubare Grundstücksfläche, Baugrenze 

− Traufhöhe des Hauptgebäudes 

− Traufhöhe des Carports 

− Dachneigung des Carports 

− Bauweise (einseitige, zwingende Grenzbebauung und Reihenhausbebauung) 
 
das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB. 
 
 
Sachverhalt: 
Das geplante Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Westlicher Ortsrand – 
Teil II“. Die Antragsteller beabsichtigen den Neubau eines Wohnhauses mit Carport. 
 
Grundflächenzahl 
Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter 
Grundstücksfläche zulässig sind. Die zulässige Grundfläche ist der Anteil des Baugrundstücks, 
der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
„Westlicher Ortsrand – Teil II" ergibt sich die GRZ aus § 17 BauNVO in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132, 133), da diese im Bebauungsplan selbst 
nicht angegeben wurde. Aus diesem Grund gilt die Höchstgrenze für allgemeine Wohngebiete 
(WA) welche damals mit 0,4 festgesetzt wurde. In der aktuellen Fassung dient § 17 BauNVO 
lediglich zur Entnahme von Orientierungswerten, falls im Bebauungsplan Daten zum Maß der 
baulichen Nutzung nicht festgelegt wurden. Auch hier ist die Obergrenze 0,4. 
 
Die GRZ darf durch die Grundfläche von Garagen und Stellplätzen, Nebenanlagen und sonstigen 
baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche um bis zu 50 % überschritten werden; 
höchstens jedoch bis zu einer GRZ von 0,8. Die GRZ wird demnach in GRZ I und GRZ II 
aufgeteilt. Die GRZ I umfasst lediglich das Hauptgebäude (Obergrenze = 0,4), die GRZ II enthält 
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die Grundflächen aller baulichen Anlagen auf dem Grundstück (Obergrenze 0,4 + 50 % = 0,6). 
 
Die GRZ I beträgt 0,22; die GRZ II beträgt 0,27. Damit wird die Festsetzung eingehalten. 
 
Anzahl der Vollgeschosse 
Im Bebauungsplan „Westlicher Ortsrand – Teil II“ ist die Anzahl der Vollgeschosse festgesetzt. 
Für das o. g. Grundstück ist geregelt, dass zwingend zwei Vollgeschosse errichtet werden 
müssen. Als Vollgeschosse gelten die Geschosse, die vollständig über der natürlichen oder 
festgelegten Geländeoberfläche liegen und über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine 
Höhe von mindestens 2,30 m haben.  
 
Das geplante Bauvorhaben soll zweigeschossig (EG, DG) errichtet werden. Das Erdgeschoss ist 
ein Vollgeschoss, das Dachgeschoss ist laut des vorliegenden Vollgeschossnachweises 
ebenfalls ein Vollgeschoss. Die Anzahl der Vollgeschosse wird somit eingehalten. 
 
Geschossflächenzahl 
Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viele Quadratmeter Geschossfläche je 
Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Mit einberechnet werden hierbei lediglich die 
Vollgeschosse. Die GFZ ist im Bebauungsplan „Westlicher Ortsrand – Teil II“ nicht angegeben 
und ergibt sich damit ebenfalls aus § 17 BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
Januar 1990 (BGBl. I S. 132, 133). Hierin ist die Höchstgrenze mit 1,2 festgesetzt. 
 
Die GFZ beträgt 0,43. Damit wird die Festsetzung eingehalten. 
 
Baugrenze 
Baugrenzen dürfen von Gebäuden und Gebäudeteilen grundsätzlich nicht überschritten werden. 
Diese soll durch den Carport um ca. 1 m überschritten werden. Dadurch entsteht eine 
Überschreitung der Baugrenze von insgesamt 3,35 m².  
 
Hierfür wurde eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt. In der 
Begründung des Entwurfsverfassers ist aufgeführt, dass der Carport fluchtgleich an die 
Nachbarbebauung angeglichen wurde und sich somit städtebaulich einfügen würde. 
 
Traufhöhe und Wandhöhe Hauptgebäude 
Die Traufhöhe ist das Maß von der Gehweg-Hinterkante bis zur „Traufe", d. h. bis zur Tropfkante 
des Daches (Dachrinne). Dieses Maß ist mittlerweile veraltet und wurde durch die Wandhöhe 
(Maß von der Gehweg-Hinterkante bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut bzw. dem 
oberen Abschluss der Wand) ersetzt. Im vorliegenden Bebauungsplan ist eine maximale 
Traufhöhe (für zweigeschossige Gebäude) von 7,00 m festgesetzt. 
 
Im Bauantrag ist angegeben, dass der geplante Quergiebel eine Wandhöhe von 7,49 m aufweist 
und die Festsetzung daher nicht eingehalten ist. Angaben zur Traufhöhe sind der 
Gemeindeverwaltung nicht bekannt. In der Begründung zum Befreiungsantrag ist angegeben, 
dass die Wandhöhen der angrenzenden Nachbargebäude ähnlich hoch sind und damit die 
Grundsätze der Planung nicht berührt seien. Das Bauvorhaben füge sich städtebaulich ein. 
 
Traufhöhe und Wandhöhe Carport 
Im Bebauungsplan „Westlicher Ortsrand – Teil II“ ist eine Traufhöhe von 2,75 m für Garagen und 
somit auch für Carports festgesetzt. Laut des vorliegenden Befreiungsantrags wird diese nicht 
eingehalten.  
 
Auch in diesem Fall ist lediglich die Wandhöhe im Bauantrag angegeben, diese beträgt an der 
höchsten Stelle 3,95 m; an der niedrigsten Stelle 3,50 m (das Gelände ist abfallend). Laut des 
Entwurfsverfassers ist die Festsetzung nicht eingehalten. Angaben zur Traufhöhe sind der 
Gemeindeverwaltung nicht bekannt. In der Begründung zum Befreiungsantrag ist angegeben, 
dass sich die Traufhöhe des Carports dem Vordachbereich des Nachbargebäudes angleicht und 
somit mit der Nachbarbebauung harmonisiere. Weiterhin gibt der Entwurfsverfasser an, dass die 
Überschreitung der Traufhöhe nicht dem Grundzug der Planung widerspreche. 



  Seite 3 von 4 

 

 
Dachneigung Carport 
Die Dachneigung darf laut Bebauungsplan zwischen 0° und 8° betragen. Der Carport ist mit einer 
Dachneigung von 35° geplant.  
 
Hierfür wurde eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt. Laut 
Entwurfsverfasser erhält die Dachfläche des Carports die gleiche Dachneigung wie die 
Dachfläche der Nachbargarage. Damit füge sich der Carport städtebaulich ein. 
 
Bauweise 
Im vorliegenden Bebauungsplan ist für das Grundstück eine einseitige zwingende 
Grenzbebauung sowie die Reihenhausbebauung festgesetzt. D. h. laut des Bebauungsplans 
muss das Hauptgebäude an der südlichen Grundstücksgrenze errichtet werden; für 
Garage/Carport ist ein Baufenster an der nördlichen Grundstücksgrenze vorgesehen, sodass ein 
Reihenhaus entsteht: 

 
 
Das Baugrundstück ist rot gekennzeichnet. 
 
Es ist geplant den Carport an der südlichen Grundstücksgrenze zu errichten; zwischen 
Hauptgebäude und nördlicher Grundstücksgrenze besteht ein Abstand von ca. 3 m. Damit ist 
weder die Festsetzung der einseitigen zwingenden Grenzbebauung noch die 
Reihenhausbebauung eingehalten.  
 
Hierfür wurde eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt. Der 
Entwurfsverfasser hat in diesem Antrag Folgendes angegeben: „Mit der Verwirklichung d. 
Nachbargebäudes mit dem Abrücken der Hauptnutzung von der Grenze, wird in diesem Zuge die 
städtebauliche Tatsache d. Einzelhauses aufgenommen.“ 
  
Abweichungen von der Bayerischen Bauordnung 
Weiterhin wurden Abweichungen von der Bayerischen Bauordnung beantragt (Abweichung von 
den Festsetzungen zur Grenzgarage, Abweichungen von Abstandsflächen). Diese werden vom 
Landratsamt Miltenberg überprüft. 
 
Stellplätze 
Die Anzahl der benötigten Stellplätze ergibt sich aus der Satzung über die Herstellung von 
Stellplätzen für Kraftfahrzeuge der Gemeinde Niedernberg (Stellplatzsatzung).  
 
Gemäß Nr. 1.1. der Anlage 1 zur o.g. Satzung ist bei Gebäuden mit Wohnungen die Errichtung 
von zwei Stellplätzen je Wohnung notwendig. Auf dem Baugrundstück werden zwei Stellplätze 
für das Bauvorhaben hergestellt. Es soll ein Gebäude mit einer Wohnung errichtet werden. 
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Die Satzung über die Herstellung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge der Gemeinde Niedernberg 
ist damit eingehalten. 
 
Nachbarbeteiligung 
Die benachbarten Grundstückseigentümer haben dem Bauvorhaben zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   

JA: Nein:  
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